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Stellentitel/Funktion:  
Beschäftigte/-r in der Baustellenaufsicht (Straßenbau) 
Dienststelle: 
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin 
Abteilung Ordnung, Umwelt und Verkehr 
Straßen- und Grünflächenamt 
Fachbereich Straßen 

 
1 Beschreibung des Arbeitsgebietes 

(ggf. Aufgabenanalyse und Text GVPL) 

 
Überwachung des baulichen Zustandes der öffentlichen Straßen Berlins zu Fuß, 

- Kontrolle der Mangel- bzw. Schadensbeseitigung, 
- Schadensfeststellung und Anfertigen einfacher Aufmaße in diesem Zusammenhang, 
- Kontrolle von Sondernutzungen nach §§ 11 und 12 Berliner Straßengesetz sowie von Baumaßnah-

men der Telekommunikationsunternehmen nach § 127 Telekommunikationsgesetz, 
- Führen der Begehungsnachweise auch in elektronischer Form durch mobile Endgeräte und Nutzung 

von T-Verfahren sowie Erfassung und Pflege der Daten des VMS-Moduls „Straßenüberwachung und 
Mangelbeseitigung“ (Bodo – Begehung online dokumentieren), 

- Einfache Rechnungsprüfung, 
- Einsatzbereitschaft für das sofortige Sichern von Gefahrenstellen bei Gefahr im Verzug und Veran-

lassung notwendiger Maßnahmen. 
- Arbeiten mit Programmen wie z.B. eStraße, VMS, MS Büroprogramme (MS Excel, MS Word, MS 

Outlook, MS PowerPoint….) 
 
 
Hervorzuhebende Sonderaufgaben: 
 
      
 
 
Bewertung 
Entgeltgruppe:  3  
Eingruppierung richtet sich nach Abschnitt 22.6. Teil II der Entgeltordnung zum TV-L 
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2 Formale Anforderungen  Gewichtungen         
entfallen hier 

 
Für Beamtinnen/Beamte (m/w/d): 
entfällt 
 
Für Tarifbeschäftigte (m/w/d): 
Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Straßenbauer/in, Straßenbaufacharbeiter/in oder Steinsetzer/in oder 
vergleichbare Ausbildung. 
 
 

3.  
3.1 

Leistungsmerkmale 
Fachkompetenzen 

Gewichtungen* 
4 3 2 1 

3.1.1 Kenntnisse des Berliner Straßengesetzes (§§ 7, 10, 11 und 12) und 
der dazu erlassenen Ausführungsvorschriften (z.B. der AV Straßen-
überwachung) 

    

3.1.2 Kenntnisse der Straßenbautechnischen Regelwerke für Pflaster-, Be-
ton- und Asphaltarbeiten 

    

3.1.3 Kenntnisse der RSA, ASR 5.2 und MVAS     

3.1.4 Kenntnisse in der Anwendung von IuK-Techniken (z.B. MS Word, MS 
Excel, eStraße, VMS, elektronischer Begang) 

    

3.1.5 Kenntnisse der GGO I     

3.1.6 Kenntnisse im AZG (§§ 26-27), ZustKat AZG (Nr. 10) , ASOG Berlin, 
ZustKat Ord, DSGVO     

3.1.7 Kenntnisse der straßenbautechnischen Regelwerke für Pflaster-, Be-
ton- und Asphaltarbeiten     

3.1.8 Kenntnisse der Straßenverkehrsordnung (StVO) sowie der Richtlinien 
für die Sicherung von Arbeitsstellen (RSA 95)  

    

 
 ►Erläuterung der Begriffe 

● Raum für stellenbezogene Operationalisierungen 
Gewichtungen* 

4 3 2 1 
3.2 Persönliche Kompetenzen     
3.2.1 Leistungs-, Lern- und Veränderungsfähigkeit  

► Fähigkeit, auch unter schwierigen Bedingungen engagiert zu arbeiten, den Hand-
lungsrahmen auszufüllen und aktiv Wissen und Erfahrungen einzubringen sowie sich 
auf neue Aufgaben einzustellen und neue Kenntnisse zu erwerben. 

    

 stellt sich veränderten Anforderungen im Aufgabengebiet  
 ist gleichbleibend aktiv, zeigt keine Leistungsschwankungen 
 nutzt Informationen, auch wenn diese noch neu sind 

3.2.2 Organisationsfähigkeit 
► Fähigkeit, vorausschauend zu planen und zu strukturieren und entsprechend zu 
 agieren 

    

 koordiniert Arbeitsabläufe sach-, zeit-, und personengerecht  
 handelt systematisch und strukturiert 
 entscheidet rechtzeitig, termingerecht und klar 
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3.2.3 Ziel- und Ergebnisorientierung 
► Fähigkeit, Denken und Handeln auf ein gewünschtes Ziel hin auszurichten und  
 die erforderlichen Ressourcen effizient einzusetzen 

    

 richtet das eigene Handeln auf die definierten Ziele aus  
 behält Zielsetzung im Auge, führt darauf zurück 
 geht bei Aufgabenerledigung zielgerichtet vor 

3.2.4 Entscheidungsfähigkeit 
► Fähigkeit, zeitnahe und nachvollziehbare Entscheidungen zu treffen und dafür 
 Verantwortung zu übernehmen 

    

 trifft nachvollziehbare, ergebnisorientierte Entscheidungen in an-
gemessener Zeit 

 

 zeigt Entscheidungsbereitschaft 
 berücksichtigt bei Entscheidungen auch künftige Entwicklungen 

 
3.3 Sozialkompetenzen Gewichtungen* 

4 3 2 1 

3.3.1 Kommunikationsfähigkeit 
►  Fähigkeit, sich personen- und situationsbezogen auszutauschen 

    

 argumentiert und handelt situations- und personenbezogen  
 informiert zeitnah und umfassend, stellt notwendige Kommunikati-

onswege sicher 
 zeigt kontinuierliche Gesprächsbereitschaft 

3.3.2 Kooperationsfähigkeit 
►  Fähigkeit, sich konstruktiv respektvoll mit anderen auseinanderzusetzen und    
 partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, Konflikte zu erkennen und tragfähige    
 Lösungen anzustreben 

    

 erkennt Konflikte und thematisiert sie; trägt aktiv zur Konfliktlösung 
bei 

 

 bleibt in konfliktträchtigen Situationen ausgeglichen 
 sucht konstruktive Lösungen 

3.3.3 Dienstleistungsorientierung 
►  Fähigkeit, die Arbeit als Dienstleistung für die externe und interne Kundschaft zu         
 begreifen 

    

 begreift Arbeit als Dienstleistung  
 verhält sich der Kundschaft gegenüber freundlich und aufgeschlos-

sen und geht auf ihre Bedürfnisse ein  
 gibt der Kundschaft ausreichende Informationen und Auskünfte 

3.3.4 Diversity-Kompetenz 
► Fähigkeit, Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Menschen (u. a. hinsichtlich 
Lebensalter, Geschlecht, Behinderung, Migrationsgeschichte, Religion, sexueller und 
geschlechtlicher Identität, chronischer Krankheit, sozialem Status, Sprache) wahrzu-
nehmen, in der Aufgabenwahrnehmung zu berücksichtigen, bestehende Barrieren 
abzubauen und einen diskriminierungsfreien und wertschätzenden Umgang zu pfle-
gen. 

    

 vermeidet Generalisierungen und Stereotype  
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 zeigt Einfühlungsvermögen für die Empfindungen und Bedürfnisse 
anderer 

 erkennt vorhandene und potenzielle Diskriminierungsstrukturen und 
wirkt ihnen entgegen 

3.3.5 Migrationsgesellschaftliche Kompetenz  
► umfasst die Fähigkeit gemäß § 3 Absatz 4 PartMigG  

1. bei Vorhaben, Maßnahmen und Programmen die Auswirkungen auf Personen mit 
und ohne Migrationsgeschichte beurteilen und ihre Belange berücksichtigen zu kön-
nen,  

2. die durch Diskriminierung und Ausgrenzung von Personen mit Migrationsge-
schichte entstehenden teilhabehemmenden Auswirkungen zu erkennen und zu über-
winden sowie  

3. insbesondere im beruflichen Kontext Personen mit Migrationsgeschichte respekt-
voll und frei von Vorurteilen und Diskriminierung zu behandeln. 

    

 begegnet Menschen verschiedener Herkunft aufgeschlossen  
 agiert in kulturellen Begegnungen offen, flexibel und mit Einfüh-

lungsvermögen 
 erkennt, akzeptiert und achtet Werte und Normen anderer Kultur-

kreise 
 


